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I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung wird 
folgendes textlich festgesetzt: 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen  
(§ 9 BauGB) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)  

1.1.1 Baugebiete (§ 1 Abs. 3 BauNVO) 
 (siehe Plandarstellung). 

 

WR - Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO).  
Zulässig sind gemäß § 3 Abs. 2 BauNVO Wohngebäude. 

Ausnahmen gemäß § 3 Abs. 3 BauNVO werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. 
§ 31 Abs. 1 BauGB nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit nicht 
zulässig. 

 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a 

BauNVO) 

1.2.1 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)  
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb).  

1.2.2 Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO) 
 (siehe Plandarstellung mit Einschrieb). 

1.2.3 Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) 
 (siehe Plandarstellung mit Einschrieb). 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird jeweils als Höchstgrenze gemäß § 16 Abs. 4 
BauNVO festgesetzt.  

Die in der Planzeichnung (als absolute Höhen in m ü. NN = Meter über Normal Null) 
festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH) gelten für den jeweils höchsten 
Punkt des jeweiligen Hauptgebäudes (die Attika oder die Oberkante der 
Dachkonstruktion). 

1.2.4 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 
 (siehe Plandarstellung mit Einschrieb). 
 
 
1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

1.3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

Es wird die offene Bauweise mit seitlichem Grenzabstand festgesetzt. 

1.3.2 Zulässige Hausformen (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
 (siehe Plandarstellung mit Einschrieb). 
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1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 23 BauNVO) 

1.4.1 Baugrenzen (§ 23 Abs. 1 BauNVO) 
 (siehe Plandarstellung). 

Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz BauNVO wird festgesetzt, dass 
die Grundflächen von Terrassen an der nordwestlichen Seite des Gebäudes um bis 
zu 1,50 m über die jeweilige Baugrenze hinaus errichtet werden dürfen.  

Dabei darf die Breite der Terrasse maximal 40 % der Breite der ihr zugewandten 
Gebäudeseite (Wände, Fassaden) betragen. 

 
 
1.5 Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

1.5.1 Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) 

1.5.1.1 Stellplätze und Garagen (einschließlich offener Garagen / Carports) sind 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (außerhalb der Baufens-
ter) nur in den dafür in der Planurkunde festgesetzten Flächen zulässig. 

1.5.1.2 Für die Errichtung von Stellplätzen und Garagen sind folgende 
Bedingungen einzuhalten: 

- Der Abstand zwischen dem straßenzugewandten Rand einer Garage 
und der erschließenden Straßenverkehrsfläche beträgt mindestens 
1,0 m. Dies gilt auch für offene Garagen (überdachte Stellplätze / 
Carports).  

- Die Oberkante des Belages eines Stellplatzes oder einer Garage darf 
die Oberkante des Belages der jeweils erschließenden Straßen-
verkehrsfläche (Oberer Monauweg) nicht überschreiten. 

- Die Oberkante des Daches bzw. der Oberkonstruktion einer Garage 
oder eines Carports darf außerhalb der überbaubaren Flächen eine 
Höhe von 3,20 m an keiner Stelle überschreiten. Bezugspunkt ist die 
Oberkante des Belages der jeweils erschließenden Straßenverkehrs-
fläche (Oberer Monauweg), gemessen am jeweils höchsten Punkt der 
Zufahrt zu der Garage oder dem Carport an der Grenze zwischen 
Straße und der privaten Grundstücksfläche. 

- Die unter Ziffer 1.9.2 festgesetzten Vorgaben zur Fassadenbegrünung 
von Garagen sind zu beachten. 

 
 
1.6 Anzahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

1.6.1 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 

(siehe Plandarstellung mit Einschrieb). 

Es ist nur 1 Wohneinheit je zulässigem Wohngebäude zulässig. 
 
 
1.7 Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 

BauGB) 

1.7.1 Sämtliche Leitungen für Ver- und Entsorgungsanlagen sind unterirdisch zu verlegen. 
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1.8 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb). 

1.8.1 Die am Ostrand des Geltungsbereiches auf dem Flurstück 88/6 festgesetzte private 
Grünfläche ist als Zier- und / oder Nutzgarten oder als dem Naturschutz dienende 
Flächen anzulegen und zu unterhalten.  

Sie darf nicht als Lager- oder Arbeitsfläche genutzt werden.  
 
 
1.9 Flächen für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern und sonstige 

Anpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

1.9.1 Pflanzmaßnahmen am Nordwestrand und am Nordostrand des Baugebietes 

Innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Flächen am west-
nordwestlichen Rand der Teilgebiete WR1 und WR2 sowie an dem zur privaten 
Grünfläche hin gelegenen Nordostrand des Teilgebietes WR1 sind zum Aufbau einer 
Randeingrünung flächendeckende Gehölzflächen anzulegen, zusammengesetzt aus 
ca. 90 % Sträuchern und ca. 10 % Bäumen II. Ordnung.  

Bei der Pflanzung ist auf die Einhaltung der Grenzabstände nach den §§ 44-47 des 
Landesnachbarrechtsgesetzes von Rheinland-Pfalz zu achten.  

Die Gehölze sind mit einem Abstand von ca. 1,5 m zueinander zu pflanzen. Bei der 
Pflanzung ist ein Abstand von mindestens 3 m zu Bäumen einzuhalten.  
Artengruppen unterschiedlicher Wuchshöhe sind so miteinander zu vermischen, 
dass eine höhenmäßige Gliederung der Gebüsche entsteht. Es sind ausschließlich 
Arten aus der in Abschnitt IV. aufgeführten Pflanzenliste in der dort vorgegebenen 
Mindestqualität zu verwenden. 

1.9.2 Begrünung von Garagen 

Die nach Nordwesten hin orientierten rückwärtigen Wände von Garagen, ein-
schließlich geschlossener Wände eines Carports, sind fachgerecht durch geeignete 
Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen, wobei die zu ihrem artgerechten Wachs-
tum ggf. erforderlichen Kletter- bzw. Rankhilfen zu errichten sind. Die Artenauswahl 
und die Abstände der Pflanzen untereinander sind so festzulegen, dass das Ziel 
einer möglichst flächendeckenden Begrünung der Fassade gewährleistet werden 
kann. 
 
 

1.10. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

1.10.1 Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen  

1.10.1.1 Die Rodung von Gehölzen ist nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und 
dem 28. / 29.02. eines Jahres zulässig. 

1.10.1.2 Auch die sonstigen Arbeiten zur Räumung / Freistellung des Baufeldes 
sind nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28. / 29.02. eines 
Jahres zulässig. 
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1.10.2 Dachbegrünung  

Die Dächer der Hauptgebäude sind als flache Dächer mit einer Neigung von 
maximal 7° auszubilden und fachgerecht zu begrünen.  
Dabei muss die Aufbaustärke des von Pflanzen nutzbaren Substrats mindestens 
8 cm betragen.  

Diese Dachflächen sind vollständig mit geeigneten Pflanzen (so insbesondere flach-
wüchsige, trockenheitsresistente Stauden und Gräser, bei stärkeren Substraten 
auch bodendeckende oder kleinwüchsige Gehölze) zu bedecken und dauerhaft zu 
unterhalten.  

 

 

1.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, 
eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises 
zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

1.11.1 Die private Straßenverkehrsfläche im Geltungsbereich wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB mit folgenden Rechten belegt:   

- Geh- und Fahrrecht zugunsten von Rettungsfahrzeugen jedweder Art sowie des 
Trägers der Müllbeseitigung;  

- Gehrecht (einschließlich Fahrradnutzung) zugunsten der Allgemeinheit;  

- Geh- und Fahrrecht zugunsten der Trägers der Forstbewirtschaftung sowie der 
Verkehrssicherungspflichtigen für Wald- und Wegeflächen;  

- Geh- und Fahrrecht zugunsten der Eigentümer und Pächter sowie der Unterhal-
tungs- und Nutzungsberechtigten für die sonstigen über diesen Weg angebunde-
nen Grundstücke;  

- Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung 
zur Errichtung, zum Betrieb, zur Änderung und zur Unterhaltung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen bzw. –anlagen.  

 
 
 
2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Gestaltungssatzung im Rahmen des Bebauungsplanes 
(Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungs-
plan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
- LBauO) 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ist identisch mit dem 
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. 

 

 
2.1 Dächer (§ 88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO) 

2.1.1 Dachform / Dachneigung 
Zulässig für Hauptgebäude sind flache oder flach geneigte Dächer (Neigung 0-7°). 
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2.1.2 Zwerchhäuser und Dacheinschnitte 

2.1.2.1 Der First von Zwerchhäusern und Dacheinschnitten muss mindestens 1 m 
unter dem höchsten Punkt des Hauptdaches liegen. 

2.1.2.2 Einzelne Zwerchhäuser und Dacheinschnitte dürfen eine Breite von 3,0 m 
sowie ein Drittel der der jeweils betroffenen dachseitigen Länge nicht 
überschreiten. 

2.1.2.3 Zwerchhäuser müssen einen Abstand zur seitlich folgenden Wand 
(Mauerwerks-Außenseite) sowie zum nächsten jeweiligen Element (also 
Dachaufbau, Zwerchhaus oder Dacheinschnitt) von mindestens 1,50 m 
aufweisen. 

2.1.3 Dacheindeckung 
Metalldächer sind nur zulässig, sofern das Metall derart vollständig und dauerhaft 
beschichtet ist, dass jegliche Auswaschungen von Metallpartikeln ausgeschlossen 
sind. 
 
 

2.2 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 6 LBauO) 

2.2.1 Der nicht für Stellplätze, Zufahrten, Eingänge, Müllabstellplätze oder sonstige zuläs-
sige Nutzungen benötigte Anteil der nicht überbauten Grundstücksflächen ist 
gärtnerisch zu gestalten bzw. zu unterhalten und darf nicht dauerhaft als Arbeits- 
oder Lagerfläche genutzt werden. 

2.2.2 Befestigungen, die die Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich beschränken, 
sind gemäß § 10 Abs. 4 LBauO nur zulässig, soweit ihre Zweckbestimmung dies 
erfordert. Somit sind Zufahrten, Stellplätze, Hofflächen, sonstige Stell- und Lager-
flächen sowie fußläufige Wege auf privaten Grundstücken mit wasserdurchlässigen 
Belägen auf möglichst versickerungsfähigem Unterbau auszubilden, soweit dem 
nicht andere Erfordernisse entgegen stehen. Geeignet sind z.B. Rasengittersteine, 
weitfugig verlegtes Pflaster (Fugenbreite ≥ 2 cm), dränfähige Pflastersteine, 
wassergebundene Decken oder Schotterrasen.  

 
 
2.3 Einfriedungen  

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 6 LBauO) 

2.3.1 Einfriedungen der Vorgartenbereiche (Bereiche zwischen der das Grundstück 
erschließenden Straßenverkehrsfläche und der dieser zugewandten Hausfassade) 
sind bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m zulässig.  

2.3.2 Bezugspunkt für diese Höhe ist jeweils die Oberkante einer der Einfriedung folgen-
den Randbefestigung der Straßenverkehrsfläche, gemessen jeweils an der kürzes-
ten Strecke zwischen dem jeweiligen Einfriedungsabschnitt und dieser Bezugs-
fläche.  

2.3.3 Für Pflanzungen in diesen Vorgartenbereichen sind die landesnachbarrechtlichen 
Bestimmungen zu beachten. 

 
 
2.4 Fassaden und Außenwände  

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 LBauO) 

2.4.1 Grellfarbige, d. h. nicht gedeckte bzw. nicht getönte Farbtöne bzw. Materialien sind 
für Fassaden und Außenwände nicht zulässig. 
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2.4.2 Metallfassaden sind für Fassaden und Außenwände nicht zulässig. 

2.4.3 Ausnahmen von den vorstehend festgesetzten Vorgaben für Fassaden und Außen-
wände gelten für Elemente, die der solaren Energiegewinnung dienen; diese sind an 
allen Fassaden und Außenwänden zulässig. 

2.4.4 Ausdrücklich zulässig sind zudem Begrünungen von Fassaden und Außenwänden. 
Dazu sind die nicht für technisch erforderliche Öffnungen (Türen, Tore, Fenster, Be- 
und Entlüftungsanlagen etc.) benötigten Teile der Fassadenfläche durch geeignete 
Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen, wobei die zu ihrem artgerechten Wachs-
tum erforderlichen Kletter- bzw. Rankhilfen zu errichten sind. Es sind Arten und ent-
sprechende Abstände der Pflanzen untereinander auszuwählen, die gewährleisten, 
dass die Pflanzung den jeweiligen Fassadenabschnitt vollständig begrünen kann.  
Die in den Ziffern 2.4.1 bis 2.4.3 getroffenen Vorgaben für Fassaden und Außen-
wände sind allerdings auch in den Abschnitten einzuhalten, in denen eine Begrü-
nung dieser Fassaden angelegt wird. 

 
 
2.5 Gestaltung sonstiger baulicher Anlagen  

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 LBauO) 

2.5.1 Müllbehälter und ähnliche Anlagen 
Abstellplätze für Müllbehälter sowie für Behälter für gasförmige oder flüssige Brenn-
stoffe oder ähnliche Anlagen oder Einrichtungen, die sich in einem Abstand von bis 
zu 8 m zur angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche befinden, sind durch 
geeignete Vorkehrungen (z. B. Hecken- bzw. Strauchpflanzungen oder mit 
rankenden, klimmenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünende Rankgerüste 
o. ä.) wirksam und dauerhaft gegen Einblicke aus dem öffentlichen Raum 
abzuschirmen. 

 
 
2.6 Zahl der Stellplätze 

(§ 88 Abs. 1 Nr. 8 i. V. mit § 88 Abs. 6 und § 47 LBauO) 

2.6.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind pro Wohneinheit mindestens 
2 Fahrzeug-Abstellplätze auf dem jeweiligen Baugrundstück herzustellen.  
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II. Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene 
Festsetzungen / nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 

1. Heilquellenschutzgebiet 
Das Gebiet liegt innerhalb der Zone B eines großräumig abgegrenzten (noch nicht 
rechtskräftigen) Heilquellenschutzgebietes Nr. 401200198 (´Theodorshalle´) zuguns-
ten der Kurmittel-Produktions GmbH & Co. KG Bad Kreuznach.  
In der zukünftigen Rechtsverordnung sollen in Zone B vor allem Maßnahmen verbo-
ten werden, die Auswirkungen in die Tiefe haben, wie z. B. Bohrungen oder Erdauf-
schlüsse von mehr als 20 m Tiefe, das Zutageleiten oder Zutagefördern von Grund-
wasser aus Tiefen von mehr als 20 m unter Gelände, das Aufstauen, Absenken und 
Umleiten des Grundwasser, das Absenken oder Aufstauen der natürlichen Grund-
wasserober- oder Grundwasserdruckfläche um mehr als 3 m, das Einleiten von flüs-
sigen Stoffen in den Untergrund in Tiefen von mehr als 20 m unter Gelände oder gar 
Sprengungen im Untergrund mit Auswirkungen bis in Tiefen von mehr als 20 m unter 
Gelände. 

Bei der Beheizung mit wassergefährdenden Stoffen sind die gesetzlichen Vorgaben 
VAwS und für die Ausführung der Abwasserleitung die Vorgaben zur Herstellung der 
dauerhaft dichten Ausführung (Anlehnung an ATV A 142 sowie DIN EN 1610) zu be-
rücksichtigen. 

2. Naturpark ´Soonwald-Nahe` 
Das Plangebiet liegt im insgesamt ca. 71.061 ha großen Naturpark ´Soonwald-Nahe` 
(Landesverordnung vom 28.01.2005; GVBl S. 46, zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 16.05.2014,  GVBl. S. 76). Allerdings gelten die Schutzbestimmungen des § 6 
gemäß § 7 der VO nicht für „Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die 
eine bauliche Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist“. 

3. Bergrecht 
Nach Informationen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
(Mainz) sowie aus der Berechtsamskarte der GuT (Gesundheit und Tourismus für 
Bad Kreuznach GmbH) wird das Plangebiet von dem unter Bergaufsicht stehenden 
Solegewinnungsbetrieb "Karlshalle / Theodorshalle'' sowie dem auf Sole verliehenen 
Bergwerksfeld "Theodorshalle III" überdeckt.  
Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes ist die GuT. Das Bergrecht für das 
Bergwerksfeld "Theodorshalle II" wird durch die Stadt Bad Kreuznach aufrechterhal-
ten. 
Zum Schutz der Bad Kreuznacher Sole sollten im Bereich der Bergwerksfelder 
grundsätzlich die wesentlichen Schutzkriterien der äußeren Zone des Heilquellen-
schutzgebietes angewendet werden, die unter Ziffer 1 bereits genannt wurden (so 
v. a. keine tieferen Eingriffe in den Untergrund über 20 m Tiefe und Veränderungen 
der Grundwasseroberfläche über 3 m Tiefe. 
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III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

1. Bewirtschaftung von Niederschlagswasser 

Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben Maßnahmen der Wasser-
rückhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen. Gemäß § 55 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser ortsnah ver-
sickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche 
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange ent-
gegenstehen. 

Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch- und / oder 
Beregnungswasser sollten Zisternen errichtet werden.  
Zur Reduzierung der Abflussverschärfung und zur Nutzung von Brauchwasser sollte das 
Dachwasser der Gebäude in doppelstufigen Regenwasserzisternen gesammelt werden. 
Das Prinzip beruht auf einer Grundspeicherung des Regenwassers zur Nutzung (VN) 
sowie eines flexiblen Speichers zur Retention (Pufferung) zusätzlicher Niederschlags-
wässer (VR) bei gleichzeitiger gedrosselter Ableitung. Das erforderliche Gesamtvolumen 
ergibt sich durch einfache Addition der beiden Volumina: Verf.= VN+VR.  
Die Größe einer solchen Zisterne richtet sich nach der zulässigen Versiegelung; ihre 
Ausgestaltung und ihre jeweils hinreichende Dimensionierung sind im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nach diesen Vorgaben nachzuweisen. 
Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die 
Standorteignung, auch im Hinblick auf die Lage in der Zone B eines großräumig abge-
grenzten (noch nicht rechtskräftigen) Heilquellenschutzgebietes, sowie das Erlaubnis-
 / Genehmigungsverfahren sind mit der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad 
Kreuznach abzustimmen. 
Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser /  
Drainagewasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt genehmigungs- und erlaubnis-
frei. Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist so an-
zulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Ver-
kehrsflächen nicht entstehen können. Alle sonstigen Versickerungsmöglichkeiten des 
Oberflächenwassers sind Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 
als Benutzungen gelten und einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. 

Das Versickern von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über 
flache Mulden bis maximal 30cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis 
zulässig. Für die gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlässiger 
Fläche im Verhältnis zur Muldenfläche > 5:1 bzw. einer Muldentiefe größer als 30 cm, 
zentrale Becken, Rigolen, Schächte etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer 
ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde bei der 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach erforderlich. 

2. Nutzung von Niederschlagswasser 

Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach 
der Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) für die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke 
Wasser mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwas-
ser ist darauf zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen 
Regeln (hier insbesondere die DIN 1988 - Technische Regeln für Trinkwasserinstallation 
- sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte Trennung von 
Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 dürfen 
Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen verbunden 
werden. Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau 
dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und die Entnahmestellen aus 
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Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind 
sämtliche Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ´Kein 
Trinkwasser` zu kennzeichnen.  
Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und 
der Inbetriebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach 
anzuzeigen. 
Außerdem ist der Wasserversorgungsträger darüber zu informieren.  
Schließlich ist die Inbetriebnahme einer Regenwassernutzungsanlage nach § 13 Abs. 4 
TrinkwV 2001 der zuständigen Behörde anzuzeigen.  

3. Brandschutz / Löschwasserversorgung 
Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwasser-
menge – im vorliegenden Fall mindestens 800 I / min (48 cbm / h) bei einem Mindest-
druck von 1,5 bar über einen Zeitraum von zwei Stunden - ist nach § 15 LBauO im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das Einzelvorhaben durch den Erschlie-
ßungsträger zu erbringen.  
Zur Sicherstellung dieser Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen 
genutzt werden: 

- an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach 
DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222), 

- Löschwasserteiche nach DIN 142210 
- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder  
- sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. 
- Die Hälfte der v. g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder 

offenen Gewässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m 
von den jeweiligen Objekten liegen.  

Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht 
zugestellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. 
Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 Meter und soll in der 
Regel höchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind so anzuordnen, dass der Abstand 
zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m beträgt. Der Anlage von Überflur-
hydranten gemäß DIN 3222 ist der Vorrang zu geben; diese sind entsprechend den 
Vorgaben dieser DIN farblich zu kennzeichnen. Beim Einbau von Unterflurhydranten 
sind diese durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen. 
Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blätter des 
DVGW-Regelwerks gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 
2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt 
W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanlagen), sowie Technische Regel Arbeits-
blatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung). 

4. Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und 
Rettungsfahrzeugen 

Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für 
den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der 
Bemessung dieser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der 
Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. 
Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7 LBauO zur Anlage von Zugängen und Zufahr-
ten für Rettungsfahrzeuge zu beachten.  

5. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden 

Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der 
Oberboden ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, ab-
zuschieben und zu lagern. Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden 
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Bauarbeiten zur grünordnerischen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet werden 
kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen.  

6. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologi-
sche Fund im Sinne des § 16 DSchG gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als 
möglich unverändert zu lassen und der Fund gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt 
oder über die Denkmalschutzbehörde oder die Stadtverwaltung) der Denkmalfach-
behörde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten. 
Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Melde-
pflicht und Haftung gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege. 
Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäo-
logie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabun-
gen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der 
heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden können. Im 
Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 
Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. des Bauherrn finanzielle Beiträge für 
die Maßnahmen erforderlich. 

7. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen  

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu 
sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit 
Leitungstrassen stattfindet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW 
Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig 
über den Beginn der Erschließungs-und Baumaßnahmen zu unterrichten. 

8. Baugrunduntersuchung und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc. 

Die Aussagen der Baugrunduntersuchung sind zu beachten [BAUCONTROL DIPL.-
INGENIEURE SIMON & NOWICKI (2016): Orientierende Baugrunduntersuchung zur Fest-
stellung der Untergrund- und Wasserverhältnisse, Bericht Nr. 7813/15. Projekt: Wohn-
bebauung Obere Monau, Oberer Monauweg, 55543 Bad Kreuznach. Bingen / Rhein]. 

Das Gutachten ist Bestandteil der Begründung. 

Darüber hinaus sollten grundsätzlich die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 
(Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische 
Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - 
Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN 
EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: 
Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet 
werden. 

9. Wasserversorgung  

Die Stadtwerke Bad Kreuznach versorgen das Plangebiet mit Wasser.  
Sollte ein höherer Wasserdruck als der vom Träger vorgehaltene gewünscht werden, 
wird die Installation einer hausinternen Druckerhöhungsanlage mit Freilaufvorbehälter 
nach DIN 1988, Teil 5, empfohlen (dafür herrscht ebenfalls eine Anzeigepflicht gegen-
über dem Wasserversorgungsträger). Es wird empfohlen, Spülkästen statt Druckspülern 
für die Toilettenanlagen vorzusehen.  
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10. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Ver-
dachtsflächen sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. 

11. Beachtung von Grenzabständen bei Einfriedungen und Pflanzungen 

Bei Einfriedungen und Pflanzungen sind die erforderlichen Grenzabstände nach dem 
Landesnachbarrechtsgesetz von Rheinland-Pfalz zu beachten.  

12. Kampfmittel 

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im 
Plangebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat 
bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstücks-
eigners / Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Acht-
samkeit durchzuführen. 
Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus 
Sicherheitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann 
eine Freimessung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht 
möglich, so muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aus-
hubüberwachung / Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel 
gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen 
und umgehend die Ordnungsbehörde der Stadt Bad Kreuznach, die nächstgelegene 
Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen. 

13. Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz (Mainz) [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das 
Plangebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein "erhöhtes (40 - 
100 kBq / cbm) mit lokal hohem Radonpotenzial (>100 kBq / cbm) in und über einzelnen 
Gesteinshorizonten" in der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Gesteinsschichten örtlich stark schwanken kann.  
Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufung des Bundesamtes für Strahlenschutz der 
Radonvorsorgeklasse II (dazu s.u.). 
Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen 
den Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet 
werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radon-
konzentration erhöht sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs.  
Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen 
empfohlen, um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den 
Menschen weitgehend zu verhindern. 
Die für die Radonvorsorgegebietsklasse I (RVK I - Radonaktivitätskonzentration über 20 
und unter 40 kBq / cbm) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere 

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke ≥ 15cm); 

2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen 
angreifende Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 
18915 mit Materialien, die auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel ent-
stehen dadurch keine Mehrkosten); 

3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführun-
gen in Boden berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien; 

4. Abdichten von Kellertüren; 
5. Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein 

Ansaugen von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu redu-
zieren). 



Bebauungsplan „Zwischen Oberer Monauweg und Küppersstraße“ (Nr. 10/9.1) Stadt Bad Kreuznach 
Bebauungsplantext Seite 13 

 Stadt Bad Kreuznach Stand: Fassung gemäß Satzungsbeschluss vom 14.12.2017 

Für die (gemäß der o. g. Karte hier vorhandene) Radonvorsorgegebietsklasse II (RVK II 
- Radonaktivitätskonzentration zwischen 40 und 100 kBq / cbm) werden - zusätzlich zu 
den für die RVK I empfohlenen - noch folgende Maßnahmen empfohlen: 

6. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten 
Randbereich des Gebäudes; 

7. Ggf. Verlegung einer Dränage in der kapillarbrechenden Schicht unter der Boden-
platte (Grundwasserstand beachten).  

8. Hinterfüllung vor erdberührten Außenwänden mit nicht-bindigen Materialien und 
Gewährleistung dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillar-
brechende Schotterschicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der 
letzteren zu gewährleisten (an den erdberührten Wänden kann diese Funktion auch 
eine vliesbeschichtete Noppenfolie übernehmen); sollte die Verfüllung des Arbeits-
raumes mit nicht-bindigem, rolligem Material aufgrund anderer Erfordernisse nicht 
möglich sein, wird eine Bodengasdrainage im Schotterbett unter der Bodenplatte 
empfohlen, wobei die hydrologischen Verhältnisse zu beachten sind und das Design 
der Bodengasdrainage und der Ableitung in starkem Maße von der Bauweise 
abhängig ist. 
Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude 
empfohlen, in denen Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder 
Arbeitsbereich genutzt werden. 

Sorgfalt bei der Radonabwehr sollte auch für die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, 
weil in nicht unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen 
im Erdgeschoss höher als in unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter 
nicht unterkellerten Gebäuden verhindern, dass Bodenluft mit Radon über die kapillar-
brechende Schotterschicht nach außen abgeleitet werden kann. Unter diesen Bedingun-
gen können sich unter dem Gebäude höhere als die gemessenen Radonkonzentratio-
nen einstellen. 
Grundsätzlich ist aber – da das aus dem Boden austretende Radon durch die 
Atmosphärenluft sofort auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt wird - vor allem häu-
figes und intensives Lüften als wirksamste Maßnahme gegen die Aufnahme einer zu 
hohen Radonkonzentration in der auf den Menschen einwirkenden Luft zu nennen, 
sowie eine durchgehende Boden-Fundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen 
Bodenfeuchte.  
Bei stärkeren Konzentrationen werden darüber hinaus auch ein Abschluss des Trep-
penhauses gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im 
Kellerbereich und der Einbau einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte empfoh-
len.  

Da die vorstehenden Ausführungen nur allgemeine Hinweise geben können, wird den 
Bauherren und ihren Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren 
Ergebnisse Grundlage für die Bauherren sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu entscheiden und bereits in einer frühen Planungsphase entsprechende 
objekt-optimierte Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusammenarbeit mit einem 
Radongutachter zu entwickeln. 

Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Messun-
gen im Gestein / Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig 
sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden 
entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbeson-
dere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge  oder Temperatur 
verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird 
deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, 
mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von 
der geologischen Situation auch höher sein. 
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Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 
- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei 

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 
- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur 

Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen 
Radonverfügbarkeit; 

- Kartierung der Ortsdosisleistung; 
- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlen-
schutz, der Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt (Mainz; E-Mail: 
radon@lfu.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263) sowie folgender Seite zu entnehmen: 
http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. 
Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radon-
messung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau (Inter-
net: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131/9254-0).  
Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für 
Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in ano-
nymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz bei-
tragen können. 

14. Zeitfenster für Rodungen und Rückschnitte von Gehölzen 

Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, 
lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen"; zulässig sind allenfalls 
"schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder 
zur Gesunderhaltung von Bäumen". 
Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot - streng 
genommen - nicht für infolge des Bebauungsplanes künftig zulässige Eingriffe (das 
Bauen bzw. ein hierzu zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gelten nach Rechtskraft 
eines Bebauungsplanes als zulässig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der 
§§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend zu beachten, wonach heimische Tierarten (so 
bspw. in Gehölzen Vögel bzw. Fledermäuse) nicht beeinträchtigt, noch deren Nistplätze 
/ Zufluchtsstätten zerstört werden dürfen. Vor einem Gehölzeingriff in der "biologisch 
aktiven“ Jahreszeit (d. h. somit außerhalb der o. g. Frist) ist daher der artenschutzrecht-
liche Tötungstatbestand auf Grundlage einer Begutachtung durch eine fachlich qualifi-
zierte Person (z. B. Biologe o. ä.) auf jeden Fall auszuschließen. 

15. Umweltfreundliche Beleuchtung 

Im Plangebiet sollten - aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit (gegenüber der 
nachtaktiven Fauna allgemein, v. a. gegenüber Insekten) bei gleichzeitigen ökono-
mischen Vorteilen (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute) – für Mastleuchten nur 
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HSE/T-Lampen) oder aber möglichst warmweiß bis 
neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4.100 K) verwendet werden. Es 
ist eine Beschränkung der Anzahl und der Ausrichtung der Lampen und Leuchten (nur 
von oben nach unten, keine Kugelleuchten o. ä.) sowie der Beleuchtungsdauer und der 
Lichtstärke auf das gestalterisch und funktional Notwendige anzustreben. Unnötige 
Abstrahlungen in den Himmel oder in nicht notwendig auszuleuchtende Bereiche sind 
(bspw. durch abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse und durch zielge-
richtete Projektionen) zu vermeiden. Es ist für den Betrieb auch zu prüfen, ob und wel-
che Möglichkeiten der Leistungsreduzierungen der Beleuchtung ausgeschöpft werden 
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können (z. B. Ausschaltung der Lampen oder zumindest jeder x-ten Lampe ab einer 
bestimmten Uhrzeit). 

16. Verwendung von heimischem Pflanzmaterial und Saatgut 

Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autoch-
thones Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat die Biodiversitätskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimi-
sche Arten zu erhalten. Gebietsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die gene-
tische Variabilität einer Region stark verändern. 

17. Abbuchung vom Ökokonto 

Die zur Eingriffskompensation dargelegte Abbuchung der ermittelten Teilfläche vom 
Ökokonto (siehe Umweltbericht sowie Darstellung auf der Planurkunde) ist vor Fassung 
des Satzungsbeschlusses bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Erst mit 
der Ausbuchungsbestätigung durch die Fachbehörde gilt die Eingriffsregelung als 
gewahrt. 

18. DIN-Normen 

Die in den Festsetzungen und der Begründung bzw. in Fachgutachten genannten DIN-
Normen sind beim Deutschen Patent- und Markenamt in München archivmäßig 
gesichert niedergelegt und stehen bei der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. Stadt-
planung und Umwelt, Viktoriastraße 13, zur Einsicht zur Verfügung.  
Ein Bezug der Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH unter der Adresse 
http://www.beuth.de bzw. Am DIN-Platz Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, möglich. 

 
 
 

IV. PFLANZENLISTE FÜR PFLANZFESTSETZUNGEN  

Die im Plangebiet zu pflanzenden Arten sind jeweils auszuwählen in Abhängigkeit vom 
konkreten Standort (einige Arten gedeihen bspw. nur auf feuchten Standorten). 
Die im Folgenden aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. 
Die Liste ist nicht abschließend.  
Wichtig für eine ökologisch wertvolle Pflanzenauswahl ist die weitest mögliche Ver-
wendung von heimischen Gehölzen. Es können aber auch Arten verwendet werden, 
die dieses Kriterium nicht im strengen Sinne erfüllen. In jedem Fall sollte aber darauf 
geachtet werden, dass möglichst robuste Arten und Sorten gepflanzt werden, die vor 
allem durch ihre Blüte und ihre Früchte und / oder sonstige Eigenschaften (z. B. Dor-
nen oder Stachel als Hilfe zum Nestbau; Belaubung o.ä.) einen Teil- Lebensraum (als 
temporäres Jagd-(Flug- / Brut- / Nist-)Habitat für unsere heimische Fauna (v. a. für 
Vögel und Insekten) bieten.  
Bei Pflanzungen ist auf die Einhaltung der Grenzabstände nach den §§ 44-47 des 
Landesnachbarrechtsgesetzes von Rheinland-Pfalz zu achten.  

a) Bäume 

Bäume I. Ordnung  
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Fagus sylvatica - Rotbuche 
Fraxinus excelsior - Esche 
Juglans regia - Walnuss 
Quercus robur - Stieleiche 
Tilia cordata - Winterlinde 
Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

Bäume II. Ordnung  
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Mespilus germanica - Mispel 
Morus nigra – Schwarzer Maulbeerbaum 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Pyrus pyraster - Wildbirne 
Sorbus aria - Mehlbeere 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
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b) Landschaftssträucher  

Berberis vulgaris - Berberitze 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Waldhasel 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Rainweide 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Prunus mahaleb – Weichselkirsche  
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 

Rhamnus frangula - Faulbaum 
Rosa arvensis - Feldrose 
Rosa canina - Hundsrose 
Rosa rubiginosa - Weinrose 
Rosa pimpinellifolia - Bibernellrose 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

 
Auf die Verwendung jeglicher Nadelgehölze ist – mit Ausnahme der heimischen Arten 
Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris) und Gemeine Eibe (Taxus baccata) - zu verzichten. 

Ergänzend bzw. alternativ können für Pflanzungen im Randbereich von Stellplätzen, 
Zuwegungen und angrenzenden Straßen auch andere stadtklimatolerante Laub-
baum-Arten verwendet werden, die in der GALK-Straßenbaumliste1 zur Verwendung 
auf Straßen- und Parkplatz-Flächen als ´geeignet` oder ´gut geeignet` für diese 
Standorte empfohlen werden, sofern sie als Hochstamm erhältlich sind und eine Min-
destgröße von 8 m (nach den Angaben dieser Liste) erreichen. 
 
Mindest-Pflanzqualitäten (falls nicht anders festgesetzt):  
- Bäume I. und II. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm  
- Bäume II. Ordnung: Heister, 2 mal verpflanzt, 150-175 cm hoch 
- Landschaftssträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch. 
 
Alle im Plangebiet zu pflanzenden hochstämmigen Bäume sind fachgerecht (mög-
lichst mit Dreibock) anzupfahlen. 

 
 
 
 

V. RECHTSGRUNDLAGEN2  

• Baugesetzbuch (BauGB)  

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  

• Gesetz über Naturschutz und Landespflege ( BNatSchG) 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 

• Landesnaturschutzgesetz Rheinland Pfalz (LNatSchG) 

• Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) 

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) 

• Landeswaldgesetz (LWaldG)  

• Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG). 

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO). 

 
                                                 

1  DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ (GALK) E.V. (2012): GALK-Straßenbaumliste, Stand 
01.03.2012. www.galk.de. 

2  jeweils in der aktuellen Fassung. 
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Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. 

 
Bad Kreuznach, den ______________________ 

 
 

_______________________________________ 
Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer 

 
 

 
 
Ausfertigung  
 

Die vorliegende Satzung, bestehend aus der Planzeichnung, dem vorliegenden 
Bebauungsplantext und der Begründung mit integriertem Umweltbericht, stimmt 
in allen ihren Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Bad Kreuz-
nach überein.  

Das für die Bebauungsplanung gesetzlich vorgeschriebene Verfahren wurde 
eingehalten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.  
 

Bad Kreuznach, den ______________________ 
 

_______________________________________ 
Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer 

 


